
 

 

 TOP III.2 

Gremium Termin Status 

Jugendhilfeausschuss 11.11.2021 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Ausgestaltung des Sozialraumbudgets 
für Kindertageseinrichtungen in Ludwigshafen am Rhein;  
Finanzierung der Personalstellen 

Vorlage Nr.: 20214210 

 

A N T R A G  

 

Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 

 

Die Träger erhalten einen Stadtzuschuss für die genehmigten Stellen aus dem Sozi-

alraumbudget entsprechend der Vorlage in Höhe von 30% bzw. 40% der zuschuss-

fähigen Personalkosten.  

 

Die erforderlichen Mittel für die städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 

1.386.794,50 € stehen im HHJ 2021 in E09 "Personalkosten" zur Verfügung bzw. 

sind für das HHJ 2022 in Höhe von 2.773.589,00 € eingeplant. 

Die erforderlichen Mittel für die Kindertagesstätten freier Träger für das HHJ 2021 in 

Höhe von 711.054,89 € stehen auf dem Sachkonto 5562510 „Kostenbeteiligungen 

nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an freie Träger – Projekte“ und in Hö-

he von 435.030,37 € auf dem Sachkonto 5562500 „Kostenbeteiligungen nach SGB 

VIII - außerhalb von Einrichtungen - an freie Träger“ zur Verfügung. Für das HHJ 

2022 sind Kosten in Höhe von 1.422.109,78 € auf dem Sachkonto 5562510 und 

870.060,74 € auf dem Sachkonto 5562500 eingeplant. 

Die Landesmittel für das Sozialraumbudget für das HHJ 2021 wurden auf dem Sach-

konto 4242100 “Kostenbeteiligung örtl. Träger vom Land“ als Ertrag verbucht. 
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Das Rahmenkonzept zur Ausgestaltung des Sozialraumbudgets für Kindertageseinrichtungen in Lud-
wigshafen wurde am 10.05.2021 im Jugendhilfeausschuss beschlossen.  

 
Die Verwaltung hat die Umsetzung und Finanzierung des Sozialraumbudgets ausgearbeitet. Folgende 
Stellen sollen aus dem Sozialraumbudget finanziert werden: Interkulturelle Fachkräfte, je 0,25 Stellen 
für Familienkitas sowie betriebserlaubnisrelevantes und sonstiges Personal.  
Weiterhin sollen die pädagogischen Gesamtleitungen der freien Träger sowie die städtischen Regio-
nalleitungen über das Sozialraumbudget finanziert werden. Hierzu stehen wir noch im Austausch mit 
dem Land. Aus diesem Grund ist die Finanzierung der Stellen aktuell bis zum 31.12.2021 befristet. 
Über eine Verlängerung sind wir derzeit mit dem Land in Gesprächen. Ziel ist es, die Stellen fest im 
Sozialraumbudget verankern zu können. 
 
Die städtischen Zuschüsse sollen bis zum Abschluss der Rahmenvereinbarung vorläufig unter Be-
rücksichtigung eines Trägeranteils in Höhe von 10% der zuschussfähigen Personalkosten für die neu-
en Aufgabenfelder sowie einem Stadtzuschuss von 40% für die Stellen der Interkulturellen Fachkräfte 
analog dem Verfahren nach altem Recht (KitaG bis 30.06.2021) gewährt werden. Sollte die Rahmen-
vereinbarung rückwirkend zum 01.07.2021 abgeschlossen werden, würde die Zuschusszusage für 
den städtischen Zuschuss nichtig werden und die Rahmenvereinbarung an deren Stelle treten.   

  
Träger Stellen- 

anteile 
Gesamtkosten* Landes-

zuschuss 
Stadtzuschuss Stadtzuschuss/-

anteil 

   60 % 30% 40% 

Städt. KTS ( 36) 43, 5   1.316.794,50 € 860.076,70 €  526.717,80 € 

Interkulturelle 
Fachkräfte 

36   1.053.060,00 €  
 

631.836,00 €  
 

     421.224,00 €  
 

Regionalleitungen 4     175.000,00 €  
 

175.000,00 €  
 

     70.000,00 €  
 

BE-relevantes und 
sonstiges Personal, 
Familienkita 

3,25 88.734,50 € 
 

  53.240,70 €  
 

     35.493,80 €  
 

      

Freie Träger (49)  1.185.091,48 € 711.054,89 € 435.030,37 € 

Interkulturelle 
Fachkräfte 

27,75      795.029,30 €  
 

477.017,58 €  
 

    318.011,72 €  
 

Regionalleitungen 2,38 97.190,48 €  58.314,29 € 29.157,14 €  

BE-relevantes und 
sonstiges Personal 
Familienkita 

7,99 292.871,70 € 175.723,02 € 87.861,51 €  

      

Gesamtkosten   1.571.131,59 € 961.748,17 € 

      

*Die Gesamtkosten und Zuschüsse beziehen sich auf das Jahr 2021. Diese Daten beziehen sich 
demnach lediglich auf die Kosten für ein halbes Jahr, da die Umsetzung des Sozialraumbudgets erst 
ab 01.07.2021 mit in Krafttreten des KiTaG erfolgte. Für die Folgejahre werden sich die Kosten und 
Zuschüsse entsprechend verdoppeln.  
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